
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 455 StPO
 StPO - Strafprozeßordnung 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.02.2025

1. (1)§ 221 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle einer Frist von acht Tagen eine solche von drei Tagen

tritt, es sei denn, dass der Angeklagte auf eine Vorbereitungsfrist verzichtet.

2. (2)Ist der Angeklagte nicht verhaftet, so kann er sich, wenn er nicht persönlich erscheinen will, bei der

Verhandlung durch einen Verteidiger als Machthaber vertreten lassen. Dem Gericht steht es jedoch auch in

diesem Fall zu, den Angeklagten unter Androhung der vorgesehenen Zwangsfolgen zum persönlichen Erscheinen

aufzufordern.

3. (3)Lässt sich der Angeklagte durch einen Machthaber vertreten, so kommt diesem in der Hauptverhandlung die

Stellung des Angeklagten zu.

In Kraft seit 01.01.2008 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/221
file:///

	§ 455 StPO
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


